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Teilrevision des Organisationsreglements  

der Kircheinwohnergemeinde Lotzwil vom 3. Dezember 2018 
 
 

 
2  Organisation 
 
Organe 
 
 
 
 
 
 

Befugnisse 
 
Wahlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sachgeschäfte 
Art. 14 1 Die Versammlung beschliesst: 

 a) die Annahme, Abänderung und Aufhebung von Reglementen, 
 b) den Voranschlag der Laufenden Rechnung und den Kirchensteueransatz, 
 c) die Rechnung, 
 d) soweit Fr. 20'000.–. übersteigend: 
 − neue Ausgaben 
 − Bürgschaftsverpflichtungen und ähnliche Sicherheitsleistungen 
 − Rechtsgeschäfte über Eigentum und beschränkte dingliche Rechte an 

Grundstücken 
 − Anlagen in Immobilien 

Rechnungsprüfung − finanzielle Beteiligung an Unternehmungen, gemeinnützigen Werken und 
dergleichen 

 − Verzicht auf Einnahmen 
 − Gewährung von Darlehen, die nicht sichere Anlagen darstellen 
 − Anhebung oder Beilegung von Prozessen oder deren Übertragung an ein 

Schiedsgericht. Massgebend ist der Streitwert. 

 
Grundsatz 
Wählbarkeitsvoraus- 
setzungen 
 

− Entwidmung von Verwaltungsvermögen 

 − Übertragung öffentlicher Aufgaben auf Dritte 

Aufsichtsstelle Daten- 
schutz 
 

e) die Einleitung sowie die Stellungnahme der Kirchgemeinde innerhalb des 
Verfahrens über die Bildung, Aufhebung oder Gebietsveränderung von 
Kirchgemeinden 

 f) in einen Gemeindeverband einzutreten, 
von Gemeindeverbänden unterbreitete Sachgeschäfte 

 
 
 

 
Art. 7 Die Organe des Verbandes sind: 
(Bst. a), b), c), e), f) unverändert 
 
d) die externe Revisionsstelle. 
 
 
 
 
Art. 17 Die Versammlung wählt: 
(Bst. d), f), unverändert) 
 
a)  die Präsidentin oder den Präsidenten der Versammlung und des 
     Kircheinwohnergemeinderats in einer Person 
b)  die Mitglieder des Kircheinwohnergemeinderats 
 
Bst. c) und e)  gestrichen 
 
 
Art. 181 Die Versammlung beschliesst: 
(Bst. a), b), c), d), e) unverändert 
 
Ergänzung 
 
f) Die Einsetzung der externen Revisionsstelle 
   auf eine Dauer von 4 Jahren 
 
 
 
(Art. 331 gestrichen und neu formuliert). 
 
 

Art. 331 Die Rechnungsprüfung erfolgt durch eine externe Revisionsstelle. 
 

 
Art. 332 Die Gemeindegesetzgebung umschreibt die 
Wählbarkeitsvoraussetzungen und die Aufgaben. 

 

 
 
Art. 341 Die externe Revisionsstelle ist Aufsichtsstelle für Datenschutz 
gemäss Art. 33 des kantonalen Datenschutzgesetzes. Die Berichterstattung 
erfolgt jährlich an der (Rechnung-) Kircheinwohnergemeindeversammlung. 
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Unvereinbarkeit / Ver- 
wandtenausschluss 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Art. 571 , Art. 572 und Art. 574  unverändert. 
 
 
Art.573 Mitglieder des Kircheinwohnergemeinderats, einer Kommission oder 
des Kircheinwohnergemeindepersonals dürfen der externen Revisionsstelle 
nicht angehören. 
 
 
 

  

Anhang I: Ständige Kommissionen 
 

Zurzeit bestehen keine ständigen Kommissionen. 
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Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
 
Anhänge Art. 74 Versammlung erlässt die Anhänge I (Ständige Kommissionen) 

und II, (zur Vertretung befugtes Personal), im gleichen Verfahren 
wie dieses Reglement. 

  
 

Inkrafttreten der 
Teilrevision Art. 751   Diese von der Versammlung am 3. Dezember 2018 

beschlossene Teilrevision mit den nachfolgend aufgeführten 
Änderungen,  

Organe - Art.   7,  Bst. d) neu 
 
Wahlen - Art. 17,  Bst. a), b), neu 
 - Art. 17   Bst. c) und e) gestrichen 
 
Sachgeschäfte - Art. 181, Bst. f) ergänzt 
 
Rechnungsprüfung - Art. 331  neu formuliert  
 
Grundsatz  - Art. 332  neu formuliert 
Wählbarkeitsvoraus- 
Setzung  
 
Aufsichtsstelle  - Art. 341  neu formuliert 
Datenschutz 
  
Unvereinbarkeit/Ver- - Art. 563   neu formuliert 
wandtenauschluss  

- Anhang I neu formuliert 
tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Amt für Gemeinden 
und Raumordnung auf den 1. Januar 2019 in Kraft. 

 
 
Die Versammlung vom 3. Dezember 2018 hat diese Teilrevision genehmigt. 
 
 
Der Präsident:     Die Sekretärin: 
 
 
 
…………………………..    …………………………..   
M. Ingold     Ch. Eckert 
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Auflagezeugnis 
Das Kircheinwohnergemeindesekretariat hat diese Teilrevision vom 1. November 2018 bis  
zum 3. Dezember 2018, (während dreissig Tagen vor der beschlussfassenden 
Versammlung), bei den Gemeindeschreibereien Lotzwil, Rütschelen und Obersteckholz 
öffentlich aufgelegt. Es gab die Auflage im Amtsanzeiger Oberaargau Nr. 44 vom  
1. November 2018 bekannt. 
 
 
 
Lotzwil, 3. Dezember 2018 Die Sekretärin: 
  
 
 
 .................................................. 
 Ch. Eckert 
 
 
 
 
 


